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■ Zum einen ist eine Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung nötig, z.B. die Er-
füllung eines Vertrags oder die Einwil-
ligung der betro�enen Person. 

■ Zum anderen heißt das, dass Verant-
wortliche den Zweck der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten zwin-
gend VOR der ersten Verarbeitung fest-
legen müssen. 

■ Der Zweck muss darüber hinaus ein-
deutig sein. Eindeutig bedeutet in 
diesem Fall: Es muss sich klar und oh-
ne jeden Zweifel feststellen lassen, für 
welchen Zweck bestimmte Daten ver-
arbeitet werden sollen. 

Verstoß gegen Zweckbindung
Die DSGVO sieht bei Verstößen gegen die 
Grundsätze der Verarbeitung, wozu auch 
die Zweckbindung gehört, vor, dass die 
Datenschutzaufsichtsbehörden Geldbu-
ßen verhängen können. Sie können 

Verantwortliche müssen personen-
bezogene Daten ganz allgemein 
nach dem Zweckbindungsgrund-

satz der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verarbeiten. An den Verarbei-
tungszweck knüpft die DSGVO weitere 
Rechtsfolgen, z.B. die Löschung von Da-
ten, wenn der festgelegte Zweck erreicht 
ist. Die Umsetzung der Zweckbindung 
und die konkrete Bestimmung des Verar-

Verarbeitungszwecke festlegen

Wie konkret muss die 
Zweckbestimmung ausfallen?
Wer nicht weiß, warum er eigentlich bestimmte personenbezogene Da-
ten verarbeitet, hat ein massives Problem. Und das nicht nur mit der Da-
tenschutzaufsicht, sondern oft auch mit den eigenen Prozessen. Also gilt 
es, sich im Vorfeld einer Verarbeitung den Zweck bewusst zu machen.

Alle Optionen o�enhalten? 
Das ist bei der Datenverarbeitung aus 
Datenschutzsicht keine gute Idee.
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beitungszwecks wirft in der Praxis jedoch 
so einige Fragen auf. 

Zweckbestimmung ist Voraus-
setzung für Verarbeitung
Art. 5 Abs. 1 Buchst. b DSGVO bestimmt, 
dass Verantwortliche und Auftragsverar-
beiter personenbezogene Daten für fest-
gelegte, eindeutige und legitime Zwecke 
erheben dürfen. Das bedeutet konkreter: ➞
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser! Sicher tre� en auch 
Sie immer wieder auf Menschen, die meinen, sie 
hätten doch nichts zu verbergen und der ganze 
Datenschutz-Quatsch sei völlig übertrieben. Sehr 
wirksam � nde ich in solchen Situationen die Fra-
ge, die einer meiner geschätzten Kollegen gern 
stellt: „Und warum hast Du in Deiner Wohnung 
dann Vorhänge vor dem Fenster?“ 

Vielleicht kommt daraufhin der Versuch, zu 
erklären, dass es doch etwas ganz anderes sei, 
ob einem jemand ins Schlafzimmer schauen 
könne oder ob er lediglich mitbekäme, was man 
an Harmlosigkeiten bei Google suche oder auf 

Instagram & Co. poste.  Dass die vermeintlichen 
Harmlosigkeiten z.T. äußerst tiefe Einblicke erlau-
ben, zeigt das Projekt „Made to Measure – eine 
digitale Spurensuche“ eindrucksvoll (abrufbar 
unter https://madetomeasure.online/de/). 

Nominiert für den diesjährigen Datenschutz-
Medienpreis des BvD, konstruiert das Datenex-
periment den Doppelgänger einer Person aus 
Online-Daten und zeigt, wie durchsichtig uns 
allein schon Google macht. Sehr sehenswert!

Ein Experiment

Ricarda Veidt,
Chefredakteurin

Herzlichst
Ihre Ricarda Veidt

allein schon Google macht. Sehr sehenswert!

Erweiterung oder Änderung des 
ursprünglichen Zwecks

Zunächst gilt nach dem Grundsatz der 
Datenminimierung in Art. 5 DSGVO: Keine 
Verarbeitung auf Vorrat!

Den Verarbeitungszweck, den ein Verant-
wortlicher vor der ersten Erhebung der 
personenbezogenen Daten festgelegt 
hat, zu verändern oder zu erweitern, ist 
nur in eng begrenzten Ausnahmefällen 
möglich. Ein solcher Fall kann eintreten, 
wenn ursprünglicher und neuer bzw. ge-
änderter Zweck miteinander vereinbar 
sind. Dafür muss zwischen den Zwecken 
ein innerer Zusammenhang bestehen 
(vgl. Art. 6 Abs. 4 DSGVO und Erwägungs-
grund Nr. 50). 

Die DSGVO gibt Kriterien vor, anhand de-
rer Datenschutzbeauftragte und Verant-
wortliche eine Vereinbarkeit der Zwecke 
prüfen können. Folgende Kriterien sind 
dabei zu berücksichtigen:

■ eine Verbindung zwischen den Zwecken
■ der Gesamtzusammenhang, in dem 

die Daten erhoben wurden

Folgen einer Zweckbindung

Einen Verarbeitungszweck festzulegen, 
wirkt sich in verschiedenen Bereichen aus, 
die die DSGVO regelt. Dazu gehören:

■ die Information betro� ener Personen 
nach Art. 13 und 14 DSGVO: Verant-
wortliche müssen die betro� enen Per-
sonen über die Zwecke der Datenerhe-
bung unterrichten.

■ Rechte betro� ener Personen nach Art. 
15 DSGVO: Betro� ene haben ein Recht 
auf Auskunft über die Zwecke der Da-
tenverarbeitung gegenüber dem Ver-
antwortlichen. 

■ das Verzeichnis von Verarbeitungstä-
tigkeiten nach Art. 30 DSGVO: Das Ver-
zeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
muss den Zweck der jeweiligen Verar-
beitungstätigkeit enthalten.

■ Rechte betro� ener Personen nach Art. 
17 DSGVO: Ist der Zweck erreicht oder 
entfällt er, d.h. benötigt der Verant-
wortliche die personenbezogenen Da-
ten zu diesem konkreten Zweck nicht 
mehr, hat die betro� ene Person einen 
Anspruch darauf, dass der Verantwort-
liche diese Daten löscht.

bis zu 20 Mio. Euro oder 4 % des weltwei-
ten Jahresumsatzes des vorangegange-
nen Geschäftsjahrs des Unternehmens 
betragen. Für Verantwortliche ist es auch 
aus diesem Grund wichtig, die Verarbei-
tungszwecke sorgfältig festzulegen.

Ein Beispiel für ein erhebliches 
Bußgeld bei Überschreiten der 

Zweckbindung (fehlendes Löschen nach 
Zweckerreichung) ist das Verfahren der 
Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit gegen die Im-
mobiliengesellschaft Deutsche Wohnen 
SE. Das Bußgeld betrug 14,5 Mio. Euro, 
da die Immobiliengesellschaft persönli-
che Daten von Mietern jahrelang ohne 
Verarbeitungszweck gespeichert hatte. 
Allerdings steht dieses Bußgeld unter 
Vorbehalt. Derzeit ist das Verfahren beim 
Kammergericht Berlin ausgesetzt, da es 
dem Europäischen Gerichtshof einige 
Fragen zur Klärung vorgelegt hat. Zum 
Bußgeld gegen die Deutsche Wohnen sie-
he Dr. Ehmann in Heft 06/2021, https://
ogy.de/dp-geldbussen-nach-dsgvo.

B E I S P I E L
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■ die Art der personenbezogenen Daten
■ mögliche Konsequenzen für die betrof-

fene Person aufgrund der Zweckände-
rung/-erweiterung

■ angemessene Sicherheitsmaßnahmen 
wie z.B. Verschlüsselung oder Pseudo-
nymisierung der Daten

Sind ursprünglicher und neuer Verarbei-
tungszweck nicht miteinander vereinbar, 
müssen Verantwortliche die Datenverar-
beitung für den neuen Zweck komplett 
neu prüfen. Das bedeutet, es muss eine 
Rechtsgrundlage für diese weitere Verar-
beitung vorliegen, und die Informations-
p�ichten gegenüber betro�enen Perso-
nen müssen erneut erfüllt werden.

Ein typisches Beispiel aus der Praxis: 
Daten wurden erhoben, um einen 

Kaufvertrag zu erfüllen. Jetzt sollen sie 
zum Einsatz kommen, um den Kundinnen 
und Kunden Werbung zuzusenden.

Auswirkungen auf die Praxis
Aus diesen grundsätzlichen Regelungen 
der DSGVO ergibt sich, dass Verantwort-
liche den Verarbeitungszweck jeweils so 
konkret wie möglich angeben sollten. Das 
erleichtert es, mit den „Rechtsfolgen“ wie 
der Löschung umzugehen. Und Verant-
wortliche wissen genau, wann sich bei-
spielsweise ein Zweck ändert oder erwei-
tert, und können mit den entsprechenden 
Maßnahmen darauf reagieren.

Ohne dass sie die Zwecke konkret 
festlegen, laufen Verantwortliche 
stets Gefahr, dass die Datenschutz-

aufsichtsbehörde gegen sie vor-

geht. Denn sie wissen überhaupt nicht, 
wann z.B. ein Verarbeitungszweck erreicht 
ist und sie damit die betre�enden Daten 
löschen müssen. Die Faustformel lautet 
also: Zwecke der Verarbeitung möglichst 
konkret bestimmen!

Nutzen Sie die nachfolgenden Beispiele 
für verschiedene Verarbeitungssituatio-
nen, um sich zu orientieren und Verant-
wortliche zu beraten. Die Tabelle bietet 
einen guten Überblick. Sie umfasst jedoch 
natürlich nicht alle infrage kommenden 
Konstellationen. Sie kann dann aber An-
haltspunkte dafür geben, was in ähnlich 
gelagerten Fällen sinnvoll ist.

Beispiele für konkrete Zweckbestimmungen

Datenkategorie oder 
Verarbeitungsart

Zweck Do Zweck Don't

Adresse Versand bestellter Ware Vertragserfüllung

Weitergabe an Logistikdienstleister, um die bestell-
te Ware zu transportieren

Weitergabe an Dritte

Zusendung von Werbung Weitergabe an Dritte/Werbung

Name, Adresse, sonstige Kontaktdaten 
(Angabe durch betro�ene Person frei-
willig in Kontaktformular auf Website)

zur Bearbeitung Ihrer Kontaktanfrage/
Ihres Anliegens

keine Zweckbestimmung

E-Mail-Adresse Vertragsbestätigung im Online-Handel Vertragserfüllung

Sendungsverfolgung bzgl. Transport der bestellten 
Ware/ Weitergabe an Logistikdienstleister

Weitergabe an Dritte

Versand eines Newsletters zum Unternehmen

Zusendung von Werbung/Neuigkeiten über das 
eigene Unternehmen/neue Produkte

Werbung

Telefon-Nr. zur Abstimmung eines konkreten Liefertermins bei 
Warenanlieferung durch eine Spedition

um Sie zu kontaktieren

zur Nachfrage bei kundenspezi�schen 
Spezialanfertigungen

um Sie zu kontaktieren

Geburtsdatum zur Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen 
(z.B. Versand von Alkohol)

Vertragserfüllung

zur Überprüfung der Kreditwürdigkeit/zum Einho-
len von Bonitätsprüfungen bei der Auskunftei xy 
(konkret benennen)

Vertragserfüllung/
Sicherstellen der Zahlung

Bankverbindung bei Beschäftigten: zur Überweisung des 
Arbeitsentgelts

Personalakte/Personalunterlagen

bei Kaufverträgen: zur Überweisung des Entgelts 
(z.B. bei Vorkasse-Regelungen)

Vertragserfüllung

Rechtsanwältin Andrea Gailus ist in eige-
ner Anwaltskanzlei tätig und befasst sich 
neben dem Zivilrecht schwerpunktmäßig 
mit IT- und Datenschutzrecht.
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Beispiele für konkrete Zweckbestimmungen

Datenkategorie oder 
Verarbeitungsart

Zweck Do Zweck Don't

Steuer-ID bei Beschäftigten: Einbehalt und Abrechnung der 
Einkommenssteuer mit den Finanzbehörden

Personalakte/Personalunterlagen

Sozialversicherungsnummer bei Beschäftigten: Einbehalt und Abrechnung des 
Arbeitnehmeranteils zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung

Personalakte/Personalunterlagen

Krankenversicherung zur Überweisung von Arbeitgeber- und Arbeitneh-
meranteil zur Krankenversicherung

Personalakte/Personalunterlagen

Gesundheitsdaten 
(durch Arzt, Krankenhaus)

bei gesetzlich Krankenversicherten: zur Abrech-
nung mit der gesetzlichen Krankenkasse

Abrechnungszwecke

bei privat Krankenversicherten: zur Weitergabe an 
Abrechnungsdienstleister

Abrechnungszwecke

für die ärztliche Dokumentation Arztvertrag

Gesundheitsdaten 
(„krank“ mit Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung durch Arbeitgeber)

zur Berechnung der Dauer der gesetzlich vor-
geschriebenen Entgeltfortzahlung nach Ent-
geltfortzahlungsgesetz/ für das Angebot der 
Durchführung von Maßnahmen des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM)

Personalakte/Gesundheitsvorsorge

Gesundheitsdaten (durch Arbeitgeber) zur Durchführung gesetzlich vorgeschriebener 
arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen

Arbeitsschutz

Server-Log-Files (Uhrzeit des Aufrufs 
einer Website, URL der aufrufenden 
Webseite, das Betriebssystem der 
aufrufenden Website, Typ und Version 
des verwendeten Browsers, IP-Adresse 
des aufrufenden Computers

Aufrufbarkeit der Website 
Korrekte Darstellung der aufgerufenen Website 
Sicherstellung der Systemsicherheit der aufgerufe-
nen Website

Funktion der Website

Technisch erforderliche Cookies reibungsloses Funktionieren einer Website Betrieb der Internetpräsenz

Cookies (Marketing) zum Anzeigen ausgewählter Werbung über das 
eigene Unternehmen/konkret benannter Dritter

Werbung

Cookies (Analyse) zur Reichweitenmessung einer Website und zur 
Optimierung einer Website

Verbesserung unseres Angebots

IP-Adresse/Online-Kennung/Geräte-
kennung (bei Webanalyse)

Analyse des Nutzerverhaltens auf der Website zur 
Verbesserung des Webangebots

Nutzeranalyse

IP-Adresse/Online-Kennung/Geräte-
kennung (bei Einwilligungen/Cookies)

zur Protokollierung der Einwilligung Dokumentation

IP-Adresse (über Cookies/WebBeacons 
bei Verwendung von reCaptcha o.Ä. 
auf Website)

zur Feststellung, ob Eingaben auf einer Website 
von einer echten Person oder einem Bot erfolgen

Schutz der Website

Videoüberwachung (Aufnahmen wer-
den nicht gespeichert)

zur Verhinderung von Straftaten (Zweck gilt dann 
nur für die Kamera, da keine Speicherung statt�n-
det)

Sicherheit

Videoüberwachung (mit Speicherung) zur Aufklärung von Straftaten Sicherheit

Aufzeichnung von Telefongesprächen zur Ausbildung und Schulung unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter (im Führen von Telefonaten 
oder im Umgang mit Kunden)

Personalweiterbildung

Angabe des Arbeitgebers 
(z.B. bei Wohnungsmietern)

um im Falle einer Nichtzahlung den Arbeitgeber 
zwecks Pfändung des Lohns zu kontaktieren

zur Sicherstellung der Mietzahlung

Vorlage des Personalausweises 
(z.B. bei Banken)

zur Überprüfung der Identität Sicherheit

Überblick: Dos & Don'ts bei der Zweckbestimmung
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„Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

heute erhalten Sie von mir eine Informa-
tion, um Ihnen aus meiner Sicht zu zeigen, 
warum ich Datenschutz wichtig �nde. 
Und ich ho�e stark, dass ich Sie ein biss-
chen davon überzeugen kann.

Wir Datenschützer im Unternehmen müs-
sen dicke Bretter bohren und bekommen 
viel Gegenwind! Warum? Wir kümmern 
uns darum, dass jeder im Betrieb die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen 
kennt und umsetzt. Doch leider wird der 
Datenschutz oft als bürokratisch, Show-
stopper oder einfach als über�üssig emp-
funden. Das kommt teilweise dadurch 
zustande, dass Medien bestimmte The-
men ausschlachten oder sie zu Unrecht 
dem Datenschutz zugeschrieben werden, 

Mitarbeitersensibilisierung ganz subjektiv

Ein Musterschreiben: „Datenschutz gestaltet das 
Unternehmen – und das ist gut so!“ 
Schulungen in Präsenz und online, Newsletter, Fachbeiträge, Communities … was machen Datenschutzbeauf-
tragte nicht alles, um Mitarbeiter zu sensibilisieren. Probieren Sie doch einmal etwas Neues und teilen Sie sub-
jektiv geprägt Ihre Einschätzungen und Erfahrungen mit. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie so etwas 
aussehen könnte, �nden Sie hier und online als Word-Datei unter www.datenschutz-praxis.de den Musterbrief 
eines Datenschutzbeauftragten an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Achtung, keine Paragrafen nennen 
und so wenig rechtliche Ausführungen wie möglich machen!

um von anderen Unzulänglichkeiten ab-
zulenken. Besonders Politikerinnen und 
Politiker machen das gern. Denken wir 
etwa an die Posse um die Klingelschilder, 
die angeblich nach Einführung der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) nicht 
mehr möglich waren. Völliger Blödsinn!

Ein Plädoyer pro Datenschutz

Nachfolgend möchte ich Ihnen aus mei-
ner Erfahrung aufzeigen, wie die Anfor-
derungen von Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) und DSGVO das Unternehmen 
gestalten. Ein Plädoyer pro Datenschutz, 
lassen Sie sich darauf ein!

Worum geht es nochmal kurz?

Die DSGVO hat das Ziel, die Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
und deren Daten zu schützen. Also auch 
von Ihnen, liebe Leser und Leserinnen. In 

Ihren vielfältigen Rollen als Bürger, Kun-
din, Arbeitnehmer, Bewerberin, Interes-
sent, Mieterin etc. sind Sie nämlich die 
sogenannten „betro�enen Personen“. Was 
für ein vielsagender, einfacher Begri�! 

Das Tolle an der DSGVO ist, dass sie als Ver-
ordnung europaweit einheitlich gilt. Dass 
sie überhaupt zustande kam, ist ein reines 
Wunder bei der ganzen Lobbyarbeit, die 
gegen sie gerichtet war. Mittlerweile ko-
piert selbst China sie, man kann es kaum 
glauben! 

Die DSGVO ist für Sie wichtig, da Sie in 
einer zunehmend vernetzten, digita-
len Welt unzählige Spuren hinterlassen, 
die, je mehr man sie zusammenfügt, Sie 
komplett analysieren können. Vielleicht 
kommt mancher Anbieter sogar durch 
Analysen auf Eigenschaften, die Sie 
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sich vielleicht selbst gar nicht eingeste-
hen würden. Sie glauben gar nicht, wor-
auf die Algorithmen kommen können. 

Überlegen Sie nur einmal, was 
Ihr Einkaufsverhalten, Ihr Zah-
lungsverkehr, Ihr Medienkonsum 

bei Net�ix & Co., Ihr Karteneinsatz 
etc. alles über Sie aussagen könnten?! 

Und was, wenn man das auch noch alles 
zusammenführt?! Gut, dass es die Grund-
sätze der Zweckbindung und der Recht-
mäßigkeit gibt und man das nicht ver-
mischen darf! Gott sei Dank gibt es auch 
kein Sozialpunktesystem wie in China, das 
brave Bürger ermittelt und bevorzugt be-
handelt. Jedenfalls möchte ich selbst kein 
Bürger des Monats werden – Sie ho�ent-
lich auch nicht?!

Die Datenschutzbeauftragten – 
Anwälte der Betro�enen

Die Datenschutzbeauftragten (DSB) in Un-
ternehmen und Behörden haben die Auf-
gabe, das Unternehmen bzw. die Behörde 
als sogenannte (Daten-)Verantwortliche 
zu beraten, die Einhaltung der Vorschrif-
ten zu überwachen und Ansprechpartner 
für die Datenschutzaufsicht, also die Lan-
desdatenschutzbeauftragten, zu sein. Wir 
sind für den Schutz Ihrer Persönlichkeits-
rechte und aller sonstigen betro�enen 
Personen da. 

Apropos „betro�ene Personen“: Das sind 
übrigens auch Sie als Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterin. Wie heißt es so schön in 
der DSGVO: „Die Verordnung schützt die 
Grundrechte und Grundfreiheiten natürli-
cher Personen“. Besser kann man es nicht 
ausdrücken! Damit ist der Datenschutz-
beauftragte auch eine Art unabhängiger 
Anwalt der betro�enen Personen, und 
nicht immer passt das zu den Interessen, 
die das Unternehmen verfolgt. 

Nicht in allen Fällen ist die Revision oder 
die Compliance-Abteilung des Mitarbei-
ters Freund, da sie viel über Sie erfahren 
und analysieren möchten. Aber machen 
Sie sich keine Gedanken, ich sorge dafür, 
dass der Arbeitgeber die manchmal kon-
trären Interessenlagen sorgfältig abwägt. 

So kommen wir meistens zu gut vertret-
baren Kompromissen.

Ein wichtiger Indikator: die Reaktionen 
der betro�enen Personen

Alle Studien zeigen: Kundinnen und Mit-
arbeiter erwarten, dass ein Unternehmen 
korrekt und sicher mit ihren Daten um-
geht. Ist das Verhältnis zu ihnen gestört, 

■ reagieren sie in Form von Daten-
schutz-Beschwerden, 

■ unterstellen, dass das Unternehmen 
unberechtigt auf ihre Daten zugegrif-
fen hat, 

■ wollen Auskunft über ihre Daten und 
■ verlangen, dass das Unternehmen rest-

los alle Daten löscht. 

Diese Rechte stehen ihnen tatsächlich 
zu. Dafür wenden sie sich in den meisten 
Fällen direkt an den Datenschutzbeauf-
tragen. Da kommt bei kundenorientierten 
Unternehmen einiges zusammen. 

Kritische Kunden überlegen: „Will ich Wer-
bung?“ „Sollen mein Surfverhalten oder 
meine Chats analysiert werden?“, „Was 
gibt es für Warnvermerke über mich und 
warum bekomme ich kein Produkt bei 
dem Unternehmen, bin ich auf einer 
schwarzen Liste?“

Über die letzten Jahre hat die An-
zahl der Kunden, die hier sensibel 
reagieren, sehr stark zugenommen. Da-
tenschutzbeauftragte merken bei jeder 
größeren Vertriebsaktion, ob sie vernünf-
tig geplant ist und bei den Kunden gut 
ankommt oder nicht. 

Läuft es für Sie als Mitarbeiterin oder Mitar-
beiter rund, sind Sie zuverlässig, haben Sie 
keine Abmahnungen oder Ermahnungen, 
ein leeres polizeiliches Führungszeugnis, 
gute Beurteilungen, bei Prüfhandlungen, 
Überwachungsmaßnahmen oder beim 
Hinweisgebersystem sind Sie nicht aufge-
fallen, im Privatleben ist alles in Ordnung 
und Sie müssen keine Angst haben, dass 
Ihre Partnerin oder Ihr Partner gegen Sie 
vorgeht, dann überlegen Sie vielleicht – 
noch – nicht, ob Ihre Daten rechtmäßig 

erhoben, zweckgebunden verwendet 
und rechtzeitig gelöscht werden. Doch 
was, wenn nicht alles so gut läuft?

Meine Hauptaufgabe: die Beratung – 
da gibt es ein paar Datenschutzgrund-
sätze, die viel bewirken!

Ein zentraler Punkt bei meiner Beratung 
sind die Datenschutzgrundsätze. Das 
hört sich zunächst trocken an. Doch diese 
Grundsätze haben eine wirklich große Ge-
staltungswirkung: 

■ rechtmäßige Datenverarbeitung
■ Transparenz
■ Zweckbindung
■ Datenminimierung
■ Datenrichtigkeit
■ Recht auf Vergessenwerden etc.

Meine erste Frage: Warum?

Im ganzen Unternehmen verarbeiten die 
Kolleginnen und Kollegen automatisiert 
Daten. Daher ist eine meiner ersten Fra-
gen, warum und zu welchem Zweck sie 
jeweils die Daten verarbeiten. Das ist mei-
nes Erachtens übrigens auch ohne Daten-
schutzbezug eine berechtigte Frage … 
Doch manche Kolleginnen und Kollegen 
reagieren sehr erstaunt darauf! 

Bekomme ich auf diese Frage kei-
ne sinnvolle Erläuterung, ist die 
Datenverarbeitung schlicht und 

einfach rechtswidrig! Es muss ei-
nen betrieblichen oder gesetzlichen 

Grund für die Datenverarbeitung geben. 
Zur Not weg damit: Löschen Sie die Daten!

Projekte von Beginn an datenschutz-
konform aufsetzen

Berate ich durch diese „Brille“ Anwen-
dungsverantwortliche im Unternehmen, 
können Sie sich vorstellen, dass viele An-
wendungen oder Systeme anders um-
gesetzt werden, als sie vorher geplant 
waren. Oft fallen nicht notwendige Daten 
oder Auswertungen weg, wir schränken 
den Zugri� auf Daten ein oder imple-
mentieren Löschfristen, die den gesetz-
lichen oder betrieblichen Erfordernissen 
entsprechen. Fast alle Projekte berate ich 
durchgehend oder an der ein oder ande-
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chenzentren vereinbaren? Lässt sich der 
Dienstleister darauf ein, Behördenzugri�e 
transparent zu machen und sie anzufech-
ten? Sorgt er für eine starke Verschlüsse-
lung? Darauf hinzuwirken, ist unser Job! 
Und glauben Sie uns, die Datenschützer in 
Europa haben die großen Cloud-Anbieter 
ziemlich bearbeitet, und sie bewegen sich 
in die richtige Richtung. Denn sie möch-
ten in der Regel doch nicht auf das Euro-
pageschäft verzichten. 

Sind wir froh, dass wir ihn haben!

Ohne hier noch Ausführungen anzufü-
gen, dass sich Datenschutz auch als De-
mokratieschutz in unserer Gesellschaft 
verstehen lässt, wirkt er im Unternehmen 
umfassend zum Schutz aller betro�enen 
Personen. Damit ist er für uns selbst ele-
mentar wichtig. 

Ich �nde es auch gut, dass die DSGVO 
2018 mögliche Bußgelder sehr stark hoch-
gesetzt hat und zudem Schadensersatz-
forderungen möglich sind. Die höchste 
Strafe 2021 war mit 746 Mio. gegen Ama-
zon gerichtet. Damit ist die DSGVO kein 
zahnloser Tiger. Im Datenschutz funktio-
niert es auch nicht anders als bei anderen 
Gesetzen: Sind die Bußgelder nicht ab-
schreckend, hält sich niemand dran. 

Sie als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ha-
ben alle Umgang mit personenbezoge-
nen Daten, und auf Sie kommt es an, dass 
es nicht zu Verstößen kommt. Als Daten-
schutzbeauftragter helfe ich Ihnen dabei! 
Wir sollten den Datenschutz nicht belä-
cheln oder als reine Bürokratie verstehen, 
sondern froh sein, dass es ihn gibt. Denn 
er wirkt enorm und gestaltet viel interes-
senausgleichend mit!

Ihr/e Datenschutzbeauftragte/r

PS: Und wenn Sie nach diesem Artikel ei-
ne Frage haben, rufen Sie mich an oder 
schreiben Sie eine E-Mail. Ich freue mich 
auf Sie und helfe gern weiter!“

nicht unter den Tisch zu kehren. Ist die 
Datenschutzverletzung zu heikel und mit 
Risiken verbunden, muss man sie auch 
extern an den Landesdatenschutzbeauf-
tragten melden und je nach Risiko sogar 
die Betro�enen informieren. Gelangen 
beispielsweise heikle Kundenunterlagen 
mit Bonitätsnachweisen o.Ä. an falsche 
Empfänger, ist eine Meldung an den Lan-
desdatenschutzbeauftragten fällig. 

Dieser durchaus gewollte Druck auf die 
Unternehmen zwingt oft dazu, Schwach-
stellen oder fehlende Kontrollen in Pro-
zessen aufzudecken und zu beheben –
was letztendlich dafür sorgt, dass wir als 
Unternehmen mit dem wertvollen Gut, 
den Daten, sorgsam umgehen.

Welchen Dienstleister nehme ich mit an 
Bord – alles in die Wolke?

Outsourcing ist ein Trend für alle Unter-
nehmen. Dienstleister sind spezialisier-
ter und oft kostengünstiger. In letzter 
Zeit kommt ein neuer Trend dazu: Cloud 
Computing. Hier werden Computer-Res-
sourcen und oft auch Software dazu ein-
gekauft. Das kann man nicht so ohne Wei-
teres tun. Maßstab aus Datenschutzsicht 
ist: Schütze das, was du auslagerst, so, wie 
du es bei dir selbst tun würdest, und kont-
rolliere das auch regelmäßig! 

Da stellt sich oft die Frage, ob sich das 
unter diesem Gesichtspunkt wirk-

lich lohnt. Auf jeden Fall müssen 
Verantwortliche die Dienstleister 
datenschutzrechtlich prüfen und 

mögliche Risiken bewerten, bevor 
sie sie einsetzen. Seit dem Jahr 2020 

kommt eine erhöhte Sensibilität dazu, 
in welche Länder ausgelagert wird. Das 
liegt an einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs, das sich auf Datentransfers 
in die USA bezieht und dort kein ausrei-
chendes Datenschutzniveau sieht. Das 
gilt auch für weitere Länder, die proble-
matisch sein könnten. 

Lösungs- statt problemorientiert

Wir Datenschützer schauen, was man 
machen kann: Lassen sich mit dem 
Cloud-Dienstleister europäische Re-

ren Stelle, sodass bereits das Konzept den 
Datenschutz berücksichtigt. 

Manche Anwendungen sind besonders 
sensibel!

Besonders sensibel heißt, dass z.B. 

■ Leistungskontrollen möglich sind, 
■ Gesundheitsdaten, 
■ biometrische Daten oder 
■ Daten von Minderjährigen verarbeitet 

werden, 
■ künstliche Intelligenz, 
■ Videoüberwachung oder 
■ Ortungsdienste zum Einsatz kommen.

Hier sieht die DSGVO eine sogenannte 
Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) 
vor. Bevor ein Verantwortlicher diese sen-
siblen Anwendungen oder Prozesse ein-
führt, muss er überlegen, welche Risiken 
für die betro�enen Personen vorhanden 
sein könnten und welche Maßnahmen er 
tri�t, um sie zu minimieren. 

Da kann es durchaus sein, dass Anwen-
dungen nicht eingeführt werden können. 
Das gilt etwa, wenn Personen auf Basis 
künstlicher Intelligenz ausschließlich au-
tomatisiert bewertet werden sollen. Das 
ist aber nicht die Regel: Oft lassen sich die 
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen, z.B. das Berechtigungs- oder 
Löschkonzept oder Regelwerke, die den 
Umgang beschreiben, so gestalten, dass 
der Einsatz datenschutzkonform wird. 
Ein Datenschutz-Qualitäts-Check im 
Unternehmen sozusagen! 

Was keiner braucht: 
Datenschutzverletzungen

Die falschen Empfänger haben eine 
E-Mail erhalten, ein Kollege hat einen of-
fenen Mailverteiler verwendet, Angreifer 
haben Daten gehackt oder es kamen an-
derweitig personenbezogene Daten ab-
handen – übrigens auch bei eingesetzten 
Dienstleistern: In solchen Fällen muss der 
Datenschutzbeauftragte von der Daten-
schutzverletzung wissen. 

Die DSGVO zwingt die Unternehmen, sich 
damit zu beschäftigen und diese Vorfälle 

Uwe Hochstein ist stellvertretender 
Datenschutzbeauftragter der Landes-
bank Baden-Württemberg und geht im 
Datenschutz gern neue Wege.
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■ Intern meint, dass Personen, die zum Betrieb 
gehören, das Audit durchführen. Das betri�t 
meist die Datenschutzbeauftragten (DSB). 

■ Extern meint hingegen, dass ein externes 
Unternehmen ohne Bezug und Zugehö-
rigkeit zum Verantwortlichen, wie etwa ein 
externes Prüf- und Beratungsunternehmen, 
das Audit durchführt.

Bei den zahlreichen datenschutzrechtlichen 
Nachweisp�ichten kommt folglich Ihnen als 
DSB (gleich ob intern oder extern) eine wichtige 
Rolle zu. Schließlich müssen DSB die Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Vorschriften überwa-
chen (Art. 39 Abs. 1 Buchst. b DSGVO). Gerade 
in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
wird regelmäßig die oder der DSB entsprechen-
de Audits durchführen. 

Wer ist an einem Audit beteiligt?
An einem Datenschutz-Audit in der beschriebe-
nen Ausgangskonstellation sind typischerweise 
die folgenden Parteien beteiligt:

Wichtige Aufgabe für DSB

Das Datenschutz-Audit in der Praxis – 
Gegenstand, Inhalte, Anforderungen
Ein Datenschutz-Audit ist ein systematischer und dokumentierter Prozess, um 
zu prüfen, ob eine Organisation die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des 
Datenschutzes einhält. Zu einem Audit gehört, Schwächen zu identi�zieren und 
Maßnahmen, um sie zu beseitigen. Ziel ist es, Erkenntnisse über die datenschutz-
rechtliche Konformität zu erlangen. Lesen Sie, wie Sie dazu am besten vorgehen.

Der rechtliche Ausgangspunkt für Daten-
schutz-Audits �ndet sich in den Rechen-
schafts- und den Nachweisp�ichten 

(Accountability) des Verantwortlichen (Art. 5 
Abs. 2 Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO)). Insbesondere um Haftungs-/Bußgeldrisi-
ken zu vermeiden, hat der Verantwortliche ein 
Interesse daran, zu prüfen, ob er die Anforde-
rungen von DSGVO & Co. erfüllt. 

Und Nachweisp�ichten gibt es in der Grundver-
ordnung einige: Dazu gehören etwa die Daten-
schutz-Grundsätze (Art. 5 DSGVO), der Nach-
weis von Einwilligungserklärungen (Art. 7 und 
8 DSGVO) oder Datensicherheitsmaßnahmen 
(Art. 32 DSGVO).

Internes oder externes 
Datenschutz-Audit?
Die erste Frage, die sich im Zusammenhang mit 
einem Datenschutz-Audit stellt, ist, wie das Au-
dit im Unternehmen durchgeführt werden soll: 
intern oder von extern?

Haben Sie einmal das theo-
retische Grundgerüst, gilt: 
„Training on the job“ ist die 
beste Möglichkeit, bei Daten-
schutz-Audits sattelfest zu 
werden
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Genehmigte 
Verhaltensregeln 
und Zertifizierung
Die typischen Datenschutz-
Audits, die ein DSB in der 
Praxis durchführt, sind zu 
unterscheiden von den 
rechtlichen Instrumenten 
„genehmigte Verhaltensre-
geln“ (Art. 40 DSGVO) und 
„Zerti�zierung“ (Art. 42 
DSGVO). Beiden gehen zwar 
ebenfalls „Audits“ voraus. Sie 
haben sich aber bisher in der 
Praxis noch nicht oder nicht 
�ächendeckend etabliert. 
Daher besitzen sie für die 
breite Masse an Unterneh-
men aktuell nur eine unter-
geordnete Bedeutung. 
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dung mit Art. 39 DSGVO einzuhalten. Der Grad 
der fachlichen Kompetenzen richtet sich daher 
im Wesentlichen nach dem Auditgegenstand 
sowie der Komplexität der Bewertungen (recht-
lich/technisch/prozessual). 

Konkretere Voraussetzungen �nden sich im Zu-
sammenhang mit der Zerti�zierung gemäß Art. 
42 und 43 DSGVO. Geht es etwa um die Akkredi-
tierung von Zerti�zierungsstellen, so formuliert 
die Datenschutzkonferenz genauere Vorgaben 
für die Personalkompetenzen dieser Stellen 
(siehe https://ogy.de/anforderungen-akkredi-
tierung). Neben allgemeinen Ausführungen 
(z.B. „Kenntnisse im Datenschutzrecht“) �nden 
sich hier Aussagen zu den fachlichen Voraus-
setzungen, die sich in die Bereiche „technisch“ 
und „rechtlich“ unterteilen. Je nach Größe und 
Komplexität des Unternehmens und des Audit-
gegenstands kann es sich für Unternehmen an-
bieten, sich an diesen (hohen) Anforderungen 
zu orientieren, um eine gute Qualität des Audits 
sicherzustellen. 

Auditscope und Auditvarianten – 
Worauf soll sich das Audit beziehen?
Um ein Datenschutz-Audit vorzubereiten, ist es 
essenziell, zunächst den Auditscope zu bestim-
men, also festzustellen, was genau Gegenstand 
des Audits sein soll. Es gibt vier gängige Au-
ditvarianten, die den Scope – zumindest grob 
– festlegen. Über diese Unterteilung lässt sich 
das zu auditierende Unternehmen systematisch 
strukturieren und für das Auditprogramm 

■ das auditierte Unternehmen (der sogenann-
te Auditee)

■ Mitarbeitende des Unternehmens, z.B. um 
organisatorisch zu unterstützen

■ der oder die DSB als Auditor und – falls vor-
handen – 

■ der Datenschutzkoordinator sowie, je nach 
Schwerpunkt des Audits,

■ ggf. weitere interne oder externe Stellen wie 
IT-Administratoren oder IT-Sicherheitsbeauf-
tragte

Welche fachlichen Anforderungen 
müssen Auditoren erfüllen?
Konkrete rechtliche Anforderungen an die 
Fachkompetenz von Datenschutz-Auditoren 
sucht man vergebens. Da in den meisten Fällen 
der DSB das Audit durchführt, sind auf jeden Fall 
die Anforderungen von Art. 37 Abs. 5 in Verbin-

Datenschutz-Audits sind unabhängig 
von der Unternehmensgröße und daher 

auch für KMU von Bedeutung. Denn es geht 
generell darum, die Einhaltung rechtlicher 
Anforderungen zu prüfen – ähnlich wie bei 
einer Kfz-Werkstatt, die ihre Bilanz von einem 
Steuerberater auf etwaige Fehler und Un-
stimmigkeiten überprüfen lässt. Auf Basis des 
Feedbacks, das der Auditor gibt, kann das Un-
ternehmen das Verbesserungspotenzial nutzen 
und seine internen Abläufe (um-)strukturieren.

W I C H T I G

Datenschutz-Audits 
können ereignisbezogen 
oder zeitbezogen (z.B. alle 12 
Monate) erfolgen. Der DSB 
als Auditor entscheidet bei 
allen Varianten und Mischfor-
men, welche Schwerpunkte er 
individuell setzt und/oder wie 
tief er prüft, z.B. ob er beteiligte 
Externe wie Auftragsverarbeiter 
einbezieht.

P R A X I S - T I P P

Auditvariante Gegenstand des Audits

Bestandsaufnahme-Audit 
des DSB und allgemeine/
generelle Folgeaudits

Diese generelle Variante bezieht die gesamte Datenverarbeitung des jeweiligen Verantwortlichen in die Auditie-
rung ein, meist jedoch auf einem höheren Abstraktionslevel. Diese Auditvariante führt idealerweise der DSB in KMU 
zu Beginn seiner Tätigkeit und sodann in regelmäßigen Abständen (z.B. 1 x pro Jahr) durch, um seiner Überwa-
chungsp�icht gemäß Art. 39 DSGVO hinreichend nachzukommen.

Sektorspezi�sches Audit

Hierbei handelt es sich um eine Unterform des allgemeinen Datenschutz-Audits, aber mit Schwerpunkt auf eine be-
stimmte Abteilung/Bereiche des Verantwortlichen (z.B. „HR“ oder „Sales/Marketing“). Das Audit prüft die Einhaltung 
aller (!) datenschutzrechtlichen P�ichten, von der Zulässigkeit der Datenverarbeitung (Art. 6 DSGVO) bis hin zur 
Sicherheit (Art. 32 DSGVO).

Themenspezi�sches Audit

Bei dieser Auditvariante stehen besondere Themen auf der Prüfagenda, z.B. Prüfung der Umsetzung der daten-
schutzrechtlichen Informationsp�ichten gemäß Art. 12 bis 14 DSGVO oder Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß 
Art. 35/36 DSGVO. Der Prü�okus liegt hier sehr konzentriert und tiefgehend auf der Umsetzung ganz bestimmter 
datenschutzrechtlicher P�ichten in allen einschlägigen Bereichen des Unternehmens.

Verarbeitungsprozess-
spezi�sches Audit

Diese Auditvariante bezieht sich auf die Prüfung ganz bestimmter Verarbeitungen (z.B. „Prüfung des Bewerberma-
nagements unter Einbezug der Software xyz“) und hat die gesamten datenschutzrechtlichen P�ichten des Unter-
nehmens (DSGVO und weitere, auch nationale Gesetze) hinsichtlich dieser Verarbeitung zum Gegenstand.

Übersicht über Auditvarianten und Auditgegenstände

➞
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Diese Kontroll-Kernbereiche sind „Recht“, „Or-
ganisation & Prozesse“ sowie „IT“ (siehe Tabelle).

Um zu veranschaulichen, wie die Au-
ditvarianten und die Kontrollbereiche 
in der Auditor-Praxis zusammenwir-

ken, ein Beispiel: Sie als DSB haben sich 
entschieden, die Umsetzung der Informa-

tionsp�ichten zu prüfen. Sie führen also ein the-
menspezi�sches Audit durch. Die Auditkriterien 
geben in diesem Fall Art. 12 bis Art. 14 DSGVO 
vor. Anhand der Hauptkontrollbereiche können 
Sie nun systematisch vorgehen: 

■ Im Kontrollbereich „Recht“ prüfen Sie, ob die 
Datenschutzinformation rechtlich/inhaltlich 
korrekt ist und z.B. alle Zwecke und Rechts-
grundlagen genannt sind. 

■ Im Kontrollbereich „Organisation & Prozesse“ 
prüfen Sie, wer für die Datenschutzinformati-
on (z.B. abteilungsbezogen) verantwortlich/
zuständig ist und ob die betro�ene Person 
sie tatsächlich stets zum Zeitpunkt der Erhe-
bung erhält. 

■ Im Kontrollbereich „IT“ prüfen Sie dann, ob 
das Unternehmen die datensicherheitsrecht-
lichen Anforderungen (z.B. Art. 25 – Privacy 
by Design) in Zusammenhang mit der Bereit-
stellung der Datenschutzinformation einhält. 
Hat die betro�ene Person etwa die Möglich-
keit, die Datenschutzinformation in ihrem 
Kunden-Login (ständig) abzurufen und sie 
visuell wahrzunehmen?

Wie läuft ein Audit in der Praxis ab?
Ist der Prü�okus klar und de�niert, stellt sich die 
Frage, wie der Auditprozess abläuft. Er gliedert 
sich in die folgenden Phasen:

erschließen. Zudem hilft sie, die Prüfbereiche 
voneinander abzugrenzen.

Am Schluss stehen die sogenannten Re-Au-
dits. Das sind fortführende Audits zu den 
genannten Auditvarianten. Die nochmali-
ge Auditierung überprüft, ob alle „Findings“, 
also alle gefundenen Schwachstellen, rechts-
konform geschlossen wurden (sogenannte 
„fortlaufende Soll-Ist-Analyse“). 

Auditkriterien – Woran orientiert 
man sich beim Datenschutz-Audit?
Nach den Auditvarianten richten sich zumindest 
teilweise auch die Auditkriterien. Die Frage lau-
tet: „Was wird auf welcher Grundlage geprüft“? 
In den allermeisten Fällen sind die (abstrakten) 
Auditkriterien in KMU die einschlägigen da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften aus DSGVO, 
BDSG und weiteren Fachgesetzen. 

Daneben gibt es o�zielle Managementsysteme, 
die ihrerseits eigene Auditkriterien aufstellen. 
Dazu gehört z.B. der British Standard für Daten-
schutzmanagementsysteme (BS 10012:2017). 
Aufgrund des enormen Ressourcen-Aufwands 
sind derartige Managementsysteme und ihre 
Auditierung/Zerti�zierung meist jedoch nur für 
große, �nanzstarke Unternehmen interessant.

Was sind die Hauptkontrollbereiche 
eines Unternehmens?
Damit, Auditkriterien und Auditvariante festzu-
legen, ist es nicht getan. Sie bilden quasi den 
äußeren Rahmen des Audits. Der innere Kern 
orientiert sich an den Kernbereichen des Unter-
nehmens und ihrer Bedeutung für die interne 
Umsetzung datenschutzrechtlicher P�ichten. 

Bereich Kontroll-Fokus

Recht
Dieser Kontrollbereich fokussiert die einschlägigen rein rechtlichen Anforderungen des Datenschutzrechts an das Unter-
nehmen und/oder an einen bestimmten Bereich, z.B. die Vorgabe, den Betro�enen gemäß Art. 13 DSGVO zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung bestimmte Informationen mitzuteilen.

Organisation 
& Prozesse

Der Kontrollbereich „Organisation & Prozesse“ konzentriert sich auf die grundlegenden (Datenschutz-)Prozesse eines Unter-
nehmens, mithin darauf, wie die rechtlichen Vorgaben innerbetrieblich abgebildet werden, wie deren Einhaltung überprüft 
wird und welche Verantwortungsbereiche existieren. Beispiel: Es reicht nicht aus, eine rechtlich vollständig korrekte Daten-
schutzinformation gemäß Art. 13 DSGVO in der Schublade zu haben (s. Kontrollbereich „Recht“). Sie muss auch – durch 
betriebliche Prozesse und Organisation – an die Betro�enen distribuiert werden, etwa durch Übermittlung oder elektronische 
Bereitstellung. Ob diese Distribution ordnungsgemäß abläuft, ist Gegenstand dieses Kontrollbereichs. 

IT
Dieser Kontrollbereich bezieht sich auf alle Anforderungen, die an IT-Anwendungen gestellt werden, mithin auf die datensicher-
heitsrechtlichen Anforderungen (z.B. Art. 25, 32 DSGVO) und ihre Umsetzung oder Unterstützung.

Kern-Kontrollbereiche eines Datenschutz-Audits

Je nachdem, wie viele 
datenschutzrechtliche Vor-

schriften im Einzelfall einschlä-
gig und daher zu überprüfen 
sind, gestaltet sich auch das 
Datenschutz-Audit komplexer. 
Ein Audit in einer medizinischen 
Klinik mit zahlreichen Spezialge-
setzen benötigt erheblich mehr 
Vorbereitung als eine Prüfung in 
einem Industrieunternehmen.

P R A X I S - T I P P
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I. Planung und Vorbereitung 

In der ersten Phase legen Sie u.a. die Auditva-
riante und -kriterien fest, erstellen den Audit-
bogen inklusive Checklisten, terminieren das 
Audit in Absprache mit den Abteilungsverant-
wortlichen und der Geschäftsführung und füh-
ren ggf. eine Vorbesprechung durch. Je nach 
Audit und Scope ist diese Phase mit einem gro-
ßen Aufwand verbunden. 

II. Auditdurchführung

Bei der Durchführung kommt es maßgeblich 
darauf an, an Informationen zu kommen. Die 
wichtigste Informationsquelle ist das Interview 
mit den beteiligten Ansprechpartnerinnen und 
-partnern (z.B. Abteilungsleitung Marketing). 
Nicht zu vernachlässigen sind überdies Doku-
mente, Arbeitsanweisungen und Prozessbe-
schreibungen sowie die eigene Wahrnehmung, 
etwa im Rahmen von Begehungen der Räum-
lichkeiten. Beherzigen Sie die folgenden Punkte:

■ Verlassen Sie sich nicht (zwingend) auf Aus-
sagen der interviewten Personen („Ja, mit 
diesem Dienstleister haben wir einen Vertrag 
zur Auftragsverarbeitung geschlossen“). Prü-
fen Sie wenn möglich die Aussagen nach.

■ Haken Sie bei zu ungenauen Angaben wie 
„Das macht alles der Dienstleister xyz“ oder 
„Bei uns unterzeichnet jeder Mitarbeiter im-
mer eine Vertraulichkeitsverp�ichtung“ un-
bedingt nach.

■ Scha�en Sie eine Atmosphäre des Vertrauens 
– Sie sind nicht die Datenschutzaufsichtsbe-
hörde, kommunizieren Sie das!

■ Lassen Sie sich nicht zu wertenden Aussagen 
hinreißen wie „Das sieht gut aus.“ oder „Das 
ist rechtskonform.“ Solche Aussagen stehen 
ausschließlich im Auditbericht. 

III. Abschlussgespräch und Auditbericht

Das Abschlussgespräch �ndet üblicherweise mit 
der Geschäftsleitung und ggf. mit den auditier-
ten Abteilungen statt (variabel). Kommunizieren 
Sie in diesem Gespräch höchstens summarische 
Ersteindrücke, z.B. o�ensichtliche Rechtsver-
stöße. Denn Sie werten die Informationen erst 
im Nachgang sorgfältig aus und bewerten sie 
rechtlich. Zum Abschlussgespräch gehört zu-
dem, den weiteren Ablauf zu besprechen, etwa 
bis wann der Auditbericht fertiggestellt ist. Die 
Informationserfassung für den Auditbericht 

und die Ableitung von Maßnahmen könnten 
wie folgt aussehen:

■ Erhaltene Information: „Unsere Personal-
sachbearbeiterin schickt nach Eingang der 
Bewerbung händisch eine E-Mail an die Be-
werber und hängt die Datenschutzinformati-
on gemäß Art. 13/14 DSGVO an“. 

■ Hinweis des Auditors: „Händische Übermitt-
lung bietet Risiken, Prozessumgestaltung 
empfohlen, Maßnahme: Einrichtung Auto-
matic-Reply-Antwort mit Datenschutzinfor-
mation.“

IV. Maßnahmenplan

Auf Basis der rechtlich bewerteten Informatio-
nen erstellen Sie einen Maßnahmenplan. Er 
stellt im Soll-Ist-Vergleich dar, welche Maßnah-
men der Verantwortliche ergreifen muss, um 
Datenschutz-Compliance zu erreichen (Beispiel: 
„Erstellung/Revision des Prozesses Umgang mit 
Schutzverletzungen, einschließlich Sensibilisie-
rungsmaßnahmen intensivieren“). 

Listen Sie die Maßnahmen risikoorientiert und 
priorisiert auf. Die Granularität der Maßnahmen 
ist abhängig von der Auditvariante und vom Sco-
pe des Audits (Beispiel: „Implementierung eines 
Einwilligungsmanagements“ oder „Revision Ein-
willigungserklärung xyz bzgl. Informiertheit“). 
Im Anschluss daran erfolgt die Umsetzung der 
Maßnahmen in Abstimmung mit Ihnen als DSB.

Übung macht den Meister
Wichtig für den Erfolg von Datenschutz-Audits 
sind neben einer guten Planung und Vorberei-
tung v.a. die Softskills „Scharfsinn und analyti-
sche Au�assungsgabe“, gepaart mit einer guten 
Menschenkenntnis. Je mehr Erfahrung Sie mit 
Audits haben, desto einfacher gehen sie von der 
Hand und desto besser sind sie. 

Ein Audit muss v.a. in KMU relativ „einfach“ gehal-
ten sein. Eine hundertseitige Checkliste bringt 
keinem etwas, wenn weder der Auditor noch die 
Verantwortliche damit umzugehen wissen. Und 
für Auditoren und die, die es noch werden wol-
len, sei abschließend die Empfehlung gegeben: 
„Sei hart in der Sache, aber sanft im Ton“.

Aufbau eines 
Auditberichts
■ Deckblatt inkl. Angaben 

zum Prüfer, beteiligte Per-
sonen, Datum, Versions-
nummer, Auditvariante, 
Auditkriterien

■ Management-Summary
zum Audit (max. 1–2 
Seiten), Inhalte:
− Soll-Ist-Vergleich und 

ggf. Scorewert zur vi-
suellen Verdeutlichung 
des Compliance-Stands

− Hauptrisiken (größte 
Findings) und Folge-
maßnahmen (priori-
siert)

■ Hauptteil mit Fragen und 
Antworten aus den Inter-
views und Prüfungen, ggf. 
Unterteilung in rechtli-
chen und technischen Teil 
hilfreich

■ Übergebene Dokumente
während des Audits inkl. 
Ergebnis der Kurzbewer-
tung durch DSB

■ Beurteilung des Reife-
grads des Unternehmens/
des Prozesses/der Soft-
ware etc. (Scorewert)

■ Maßnahmenplan

Dr. Kevin Marschall ist Geschäftsführer der GDPC 
GbR, einer auf Datenschutz und Informations-
sicherheit spezialisierten Unternehmensberatung 
mit Sitz in Kassel. 
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Weitreichende P�ichten 
von Privaten

Privatunternehmen sind vielfach ver-
p�ichtet, Nachrichtendienste zu un-
terstützen, indem sie ihnen technische 
Zugri�smöglichkeiten erö�nen. Teils 
müssen sie sogar Daten für die Zwecke 
der Nachrichtendienste sammeln und 
sie ihnen zur Verfügung stellen. 

In China, Russland und den USA gibt es 
für beide Aspekte ausdrückliche gesetz-
liche Regelungen. Die Analyse dieser 
ö�entlich zugänglichen Normen bringt 
viel mehr als Spekulationen darüber, wie 
sich die Nachrichtendienste dieser Län-
der in der Praxis verhalten.

Gesetzliche Fakten statt 
Spekulationen
Das ist eine der Schlussfolgerungen in 
einem Impulspapier, das die Wissen-
schaftliche Arbeitsgruppe des Nationa-
len Cyber-Sicherheitsrats erstellt hat. Es 
stellt für China, Russland und die USA 
jeweils knapp dar, 

■ welche Nachrichtendienste dort exis-
tieren, 

■ welche gesetzlichen Aufgaben ihnen 
zugewiesen sind und 

■ über welche gesetzlichen Befugnisse 
sie verfügen. 

Besonders hervorgehoben ist jeweils der 
Aspekt „Indienstnahme von Unterneh-
men und Staatsangehörigen“. Einer sol-
chen Indienstnahme sehen sich vielfach 
auch ausländische Töchter von deut-
schen Organisationen ausgesetzt. Da-
durch verfügen die Nachrichtendienste 
in Deutschland selbst oder jedenfalls in 
der Kommunikation mit deutschen Stel-
len über „Trojanische Pferde“, denen ihre 
nachrichtendienstliche Funktion nicht 
anzusehen ist (Seiten 4/5 des Papiers).

Russland: 
klare Aufgaben des FSB

Alle Ausführungen in dem Papier sind 
sachlich-nüchtern gehalten und durch 
ö�entlich zugängliche Normen belegt. 
Gerade deshalb dürften sie z.B. im Hin-
blick auf Russland erhebliche Nervosität 
in manchen Unternehmen und Organi-
sationen auslösen. So hat der Inlands-
nachrichtendienst FSB die o�zielle 
gesetzliche Aufgabe, von Russland aus 
Wirtschafts- und Technologiespionage 
zu betreiben. Telekommunikationsunter-
nehmen und Internet-Service-Provider 
müssen sich den Einsatz von Verschlüs-
selungstechnik genehmigen lassen. Vor 
allem bei Grenzkontrollen sammelt der 
FSB biometrische, genomische und bio-
logische Daten von Ausländern. Diese 
Daten lassen sich nutzen, um Zugri�s-
kontrollen zu überwinden (Seiten 2/3). 

China: 
PIPL und wesentlich mehr 
Im Falle Chinas stellt das Papier das in 
Deutschland stark beachtete Gesetz zur 
Sicherheit personenbezogener Informa-
tionen (PIPL) in den größeren Zusam-
menhang von Vorschriften, die den Zu-
gri� von Nachrichtendiensten sogar auf 
verschlüsselte Daten sicherstellen. 

Eine wesentliche Funktion des PIPL be-
steht darin, die Lokalisierung wichtiger 
Daten in China durchzusetzen. Neben 
dem PIPL gibt es zahlreiche bereichs-
spezi�sche Regelungen mit Vorgaben 
zur Datenlokalisierung in China, etwa für 
den medizinischen Bereich oder den Fi-
nanzsektor (Seiten 3/4 des Papiers).

USA: 
große Intelligence Community
In den USA fällt auf, dass es dort sehr 
viele Geheimdienste gibt. Sie kooperie-
ren als „US Intelligence Community (IC)“. 

Eine Gesamtaufsicht erfolgt durch den 
Director of National Intelligence (DNI). 
Für Nicht-US-Bürger besteht kein Rechts-
schutz gegenüber US-Nachrichtendiens-
ten. National Security Letters zwingen 
Unternehmen oder Einzelpersonen zum 
Stillschweigen über die Kooperation mit 
dem FBI, das auch geheimdienstlich tätig 
ist (Seiten 1/2 des Papiers).

Umfassender Zugri� in 
Russland und China 
Zusammenfassend stellt das Papier u.a. 
fest: 

■ „In Russland und China beherrschen 
die Nachrichtendienste den nationa-
len Kommunikationsraum beinahe 
vollständig. In beiden Staaten müs-
sen Daten im eigenen Land gespei-
chert werden, um jederzeit auf sie 
zugreifen zu können.“ 

■ In allen drei untersuchten Staaten 
hätten die Nachrichtendienste „po-
tenziell Zugri� auf alle dort gespei-
cherten Daten.“ Dies gelte auch für 
Daten bei Tochtereinrichtungen von 
Organisationen aus diesen Staaten. 

■ Alle drei Staaten sehen vor, dass 
Nachrichtendienste eigene (Tarn-)
Unternehmen gründen können und 
eigene Mitarbeiter in bestehende 
Organisationen einschleusen dürfen 
(Seiten 4/5 des Papiers).

P�ichtlektüre nicht nur für DSB
Quelle: Wissenschaftliche Arbeitsgruppe 
Nationaler Cyber-Sicherheitsrat, Impuls-
papier „Auswirkungen ausländischer 
Gesetzgebung auf die deutsche Cybersi-
cherheit“ (Stand: 11/2021). Das sechssei-
tige Papier ist abrufbar unter https://ogy.
de/impulspapier-gesetzgebung.

Spionage durch China, Russland, USA

Gesetze verraten viel 
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Dr. Eugen Ehmann ist Regierungs-
präsident von Unterfranken und im 
Datenschutz auch gern international 
unterwegs.
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Die Daten�üsse an Microsoft sind wie 
bei Windows 10 die größte Krux

Als im Oktober 2021 Windows 11 auf 
den Markt kam, konnte man sich 
schon kurz fragen, was das zu be-

deuten hatte – schließlich hieß es vonsei-
ten Microsofts bislang, dass Windows  10 
die letzte Version sei und stattdessen 
regelmäßige (mehr oder weniger funkti-
onsgeladene) Updates idealerweise auto-
matisch auf den heimischen oder betrieb-
lichen PC geladen werden sollen. 

Im Folgenden geht es aber weniger um 
Marketing-Vokabular als vielmehr um 
die an sich einfache Frage „Was bedeutet 
Windows 11 für den Datenschutz?“.

Änderungen auf den ersten Blick
Windows  11 ist o�ensichtlich zualler-
erst ein gra�sches Update in der 
Windows-Ober�ächengestaltung. So fal-
len vermutlich schnell die abgerundeten 
Ecken in den Fenstern sowie die Anord-
nung der Ober�ächenelemente ins Au-
ge. Auch der Datei-Explorer, das zentrale 
Softwaretool, um Dateien zu verwalten, 
erscheint in neuem Gewand. 

Betriebssysteme

Das bedeutet Windows 11 
für den Datenschutz 
Welche datenschutzrechtlichen Fragen stellen sich bei der neuesten 
Version des Microsoft-Betriebssystems? Ein Vergleich mit Windows 10.

Der Ein�uss des Homeo�ce-Arbeitens un-
ter der Corona-Pandemie könnte ein Ent-
scheidungskriterium für das sogenannte 
„Hybride Arbeiten“ mit einem mobilen 
Notebook und Monitoren sein. Denn hier 
kann das mühsame Neuanordnen von be-
reits geö�neten Fenstern entfallen. 

Au�ällig ist zudem, dass die Hardwarean-
forderungen an Windows 11 äußerst hoch 
sind. Allerdings unterstützt Microsoft vie-
le Notebooks/PCs nicht mehr, die bereits 
einige Jahre auf dem Buckel haben, aber 
an sich noch performant genug sind. 
Kurzfristig kann zwar der ein oder andere 
„Hack“ helfen. Um einen gesicherten Bu-
siness-Betrieb insbesondere mit Blick auf 
Software-Updates zu gewährleisten, dürf-
te es jedoch zu einem Konjunkturpro-
gramm für die PC-Industrie kommen.

Teams vorinstalliert 
Nach einer Neuinstallation von 
Windows  11 bzw. einem Update aus 
Windows  10 ist die Videokonferenzlö-
sung Teams prägnant vorinstalliert. Sie 

lässt sich über die „Chat“-Funktion der 
Taskleiste starten. Unternehmen, die eine 
Teams-Version in einer eigenen Domä-
ne integrieren wollen (z.B. über ein Azu-
reAD-Konto), kommen weiterhin nicht 
darum herum, eine speziell lizenzierte Bu-
siness-Version zu installieren. 

Die Zielgruppe scheinen also eher Privat-
personen oder kleinere Unternehmen zu 
sein. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob 
Microsoft nicht eine marktbeherrschende 
Stellung ausnutzt und alternative Video-
konferenzlösungen benachteiligt. Das wird 
allerdings weniger das Datenschutzrecht 
als das Kartellrecht beantworten müssen.

Klein, aber fein: 
das Werkzeug WinGet
Während man es unter Windows  10 
noch selbst installieren musste, ist un-
ter Windows  11 ein Paketmanager na-
mens WinGet vorinstalliert. Damit lässt 
sich – ähnlich wie mit dem Kommando 
apt-get unter Linux – Software auf ei-
nem Windows-11-Rechner über die Kom-
mandozeile installieren. 

Das ist interessant insbesonde-
re für kleine Unternehmen, die 
keine ausdrückliche Paketver-

waltung oder entsprechend kon-
�gurierte Windows-Domäne ihr 

Eigen nennen. Denn sie können per Win-
get-Upgrade mittels selbst geschriebener 
Powershell-Skripts ihrer Verp�ich-
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tung nachkommen, für aktuelle Software-
stände nach Art. 32 Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) zu sorgen.

Hürde Browserwechsel
Dass ein Internet-Browser auch unter dem 
Gesichtspunkt der Standardisierung und 
Marktmacht relevant ist, hat in der Ver-
gangenheit der faktische Siegeszug des 
Chrome-Browsers gezeigt. 

Zwar gibt es alternative Browser wie 
Firefox oder Opera, die datenschutz-
freundlichere Funktionalitäten v.a. beim 
Tracking-Schutz bieten. Doch Anwen-
derinnen und Anwender müssen das 
Windows-Betriebssystem erst einmal dazu 
bringen, Internet-Links nicht in Edge, son-
dern in einem anderen Browser aufzuru-
fen. Hierzu ist es nicht mehr wie bisher mit 
einer – mehr oder weniger umständlichen 
– einmaligen Einstellung getan. Stattdes-
sen ist es nötig, die Standard-App für jede 
Dateiendung einzeln zu ändern. Wer das 
über die Benutzerober�äche macht, hat 
ziemliche viele Änderungen vor sich. 

Auch hier gilt mit Blick auf den 
Datenschutz, dass dies sicher-
lich eine hohe Hürde darstellt. 

Doch das Datenschutzrecht stuft 
Windows  11 insbesondere bei der 

Nutzung durch Verantwortliche allenfalls 
als kompliziert zu kon�gurierendes Pro-
dukt nach Art. 25 Abs. 1 DSGVO ein, bei 
dem die „Ermutigung“ des europäischen 
Gesetzgebers nach Erwägungsgrund 78 
der DSGVO (Privacy by Design und by De-
fault) bislang nicht vollständig angekom-
men sein könnte. 

Zentraler Fokus: Telemetrie- 
und Diagnosedaten
Schon unter Windows 10 waren die Tele-
metrie- und Diagnosedaten das am meis-
ten diskutierte Thema im Datenschutz, 
geht es dabei doch um Daten�üsse ei-
nes Windows-Rechners an Microsoft. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) hatte für Windows  10 
eine SySiPhus-Studie genannte Analyse 
in Auftrag gegeben, die sich auch intensiv 
mit den Telemetrie- und Diagnosedaten 

beschäftigte (siehe https://ogy.de/bsi-si-
siphus). 

Wofür nutzt Microsoft die Daten?

Wie sich Diagnose- und Telemetriedaten 
genau voneinander abgrenzen, ist weiter-
hin nicht ganz klar. Es geht aber im Prinzip 
darum, dass bestimmte Systemereignisse 
nach einer lokalen Speicherung über den 
Windows-Event-Logger an Server von 
Microsoft übertragen werden. Dort nutzt 
Microsoft sie für zwei Zwecke: 

■ zum einen, um die Systemstabilität 
des Senders zu gewährleisten (z.B. 
funktionelle Windows-Updates, Schad-
code-Meldungen, Performance-/Stabi-
litätsprobleme).

■ zum andern für eigene Zwecke wie 
Qualitätssicherung, Statistiken sowie 
Aufbau und Vertrieb von Antiviren-Sig-
naturen.

Lässt sich der Daten�uss unterbinden?

Die deutschen Datenschutzaufsichtsbe-
hörden haben sich in der Datenschutz-
konferenz (DSK) schon bei Windows  10 
mit der Frage beschäftigt, ob ein Verant-
wortlicher grundsätzlich die Daten�üs-
se an Microsoft unterbinden kann oder 
nicht (siehe https://ogy.de/dsk-telemet-
rie-windows). 

Die DSK hat bei Nutzung der Windows 10 
Enterprise Version und der Einstellung des 
Telemetrie-Levels „Security“ grundsätz-
lich anerkannt, dass sich die Übertragung 
der Telemetriedaten an Microsoft wohl 
unterbinden lässt. 

Keine Deaktivierung oder 
Deinstallation möglich

Die prinzipielle Fragstellung blieb aber 
weiterhin: Wieso lässt sich die Teleme-
trie-Komponente nicht nachhaltig deak-
tivieren, besser deinstallieren, wenn keine 
Daten an Microsoft übertragen werden? 
So bleibt das Risiko, dass durch Software- 
und Kon�gurationsfehler oder gar durch 
einen Cyberangri� auf die Microsoft-End-
punkte plötzlich Zigtausende vermeint-
lich abgeschaltete Datensammler auf 
Endgeräten zum Leben erwachen.

Einstellungsmöglichkeiten unter 
Windows 11

Unter Windows  11 sind die Diagnoseda-
ten weiterhin vorhanden und ausführlich 
beschrieben (https://ogy.de/diagnoseda-
ten-kon�gurieren). Es gibt drei verschie-
dene Einstellungsmöglichkeiten:

1. Diagnosedaten aus
  Diese Einstellung hieß laut Microsoft 

bislang „Security“. Sie sollte nur in gut 
administrierten Umgebungen zum 
Einsatz kommen. Nur hier ist gewähr-
leistet, Update-Probleme zu erkennen 
und in den Gri� zu bekommen. Diese 
Einstellungsmöglichkeit bietet weiter-
hin allein die Enterprise-Version.

2. Erforderliche Diagnosedaten
  Diese Einstellung wurde je nach 

Windows-10-Version auch als „Stan-
dard“ bezeichnet. Sie beinhaltet haupt-
sächlich technische Informationen, die 
aber auch eindeutige Gerätekennun-
gen umfassen.

3. Optionale Diagnosedaten
  Diese Einstellung hieß laut Microsoft 

bislang „vollständig“. Sie kann sowohl 
Browserverläufe als auch im Einzelfall 
Speicherabbilder mit personenbezo-
genen Daten umfassen.

Neben der Deaktivierung der – laut DSK 
möglicherweise zweifelhaft stabilen – Di-
agnosedatenübermittlung an Microsoft 
�ndet sich auch zu Windows  11 in der 
Microsoft-Dokumentation das sogenann-
te „Windows Restricted Tra�c Limited 
Functionality Baseline-Paket“ (Dokumen-
tation siehe https://ogy.de/verbindun-
gen-zu-ms-diensten). Das Paket soll über 

Da die vorhandene Dokumen-
tation keine Anhaltspunkte für 

Deaktivierungs- bzw. Deinstallations-
möglichkeiten der Windows-Telemetrie-
Komponente bietet, dürfte es nur eine 
Frage der Zeit sein, bis sich die DSK auch 
Windows 11 mittels einer technischen 
Analyse zu Gemüte führt.

A C H T U N G
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TPM 2.0

Ein Trusted Platform Module (TPM) ist 
im Prinzip eine eigene geschlossene 
Hardwarekomponente. Sie kann als 
Ablageort für vertrauliche Informa-
tionen abseits eines Betriebssystems 
wie etwa kryptogra�sche (Wurzel-)
Zerti�kate dienen sowie einfache Re-
chenoperationen durchführen. 

P�icht unter Windows 11
Windows  11 macht diese Technik 
in der Version TPM 2.0 faktisch zur 
P�icht, obwohl sie isoliert betrach-
tet schon seit vielen Jahren auf dem 
Markt ist und Bestandteil fast aller PCs 
und Notebooks sein dürfte. 

Ein Vorteil ist sicher das Mehr an Si-
cherheit nach Art. 32 DSGVO ins-
besondere gegen Schadcode, der 
unterhalb der Betriebssystemebene 
ablaufen soll (z.B. BIOS-Schadcode). 
Ein weiterer Vorteil ist die Kopplung 
von Authenti�zierungsinformationen 
an ein Endgerät (z.B. Windows Hello 
oder Bitlocker). Allerdings ö�net die 

Verp�ichtung in Windows  11 mögli-
cherweise die Tür für eine noch enge-
re Bindung von Lizenzinformationen 
– auch für andere Softwareprodukte – 
an TPM, bei dem der höchste Vertrau-
ensanker in den Händen des Privatun-
ternehmens Microsoft liegt. 

Insbesondere bei Diskussionen um 
o�ene Standards und digitale Unab-
hängigkeit wird die TPM-P�icht bei 
Windows 11, die sich momentan wohl 
noch mittels „Hacks“ umgehen lässt, 
sicher Einzug halten.

Das Trusted Platform Module

Das Windows-11-Startmenü

Gruppenrichtlinien eine vollständige Kon-
trolle über sämtliche Daten�üsse gewähr-
leisten. Das gilt zumindest für die jeweili-
gen Enterprise-Versionen.

Unternehmen als eigene Verant-
wortliche bei Diagnosedaten?
Es ist mittlerweile möglich, dass Unter-
nehmen oder Behörden, die Windows-10- 
bzw. Windows-11-Endgeräte einsetzen, 
bezüglich der Diagnosedaten selbst Ver-
antwortliche im Sinne der DSGVO werden 
(siehe https://ogy.de/diagnosedaten-kon-
�gurieren). 

Technisch werden die Daten gemäß den 
anzusteuernden Endpunkten weiterhin 
an Microsoft-Server übertragen. Rechtlich 
wäre hier nach entsprechender Kon�gura-
tion zu prüfen, in welchem Verhältnis der 
Verantwortliche dann zu Microsoft steht 
und v.a. ob Microsoft weiterhin Diagno-
sedaten zu eigenen Zwecken verarbeitet. 
Der Sinn und Zweck derartiger Daten-
�üsse wäre noch zu klären. Es muss aber 
jedem Verantwortlichen klar sein, dass er 
dann insbesondere den Beschäftigtenda-
tenschutz berücksichtigen muss.

Garantierter Streitfall: 
Online-Zwang bei 
Nicht-Enterprise-Versionen
Mit Windows  11 zieht ein „Feature“ 
ein, das Microsoft schon in manchen 
Windows-10-Versionen etablieren wolle: 
der Zwang zu einem Microsoft-Konto. 

Er mag für Nutzer und Nutzerinnen von 
Nicht-Enterprise-Versionen, die den 
Microsoft-Cloud-Speicherplatz oder gar 
ein Microsoft-365-Abo haben, unproble-
matisch sein. Andere Nutzer, denen die 
eigene Kontrolle über ein Betriebssystem 
wichtig ist, stellt es aber vor ein deutliches 
Problem. Denn Windows 11 ist o�ziell oh-
ne Online-Konto gar nicht installierbar. 

Momentan gibt es noch Hacks, die eine 
Installation ohne Online-Konto zulas-
sen. Beispielsweise lässt sich derzeit als 
E-Mail-Adresse „Microsoft“ eingeben. 
Doch ob dies auch dauerhaft der Fall ist, 
steht in den Sternen. Datenschutzbe-

schwerden bei den Aufsichtsbehörden 
sind vorprogrammiert und werden die 
Frage aufwerfen, ob derartige „Zwänge“ 
vonseiten der Nutzungsbedingungen 
zulässig sind, um eine datenschutzrecht-
liche Grundlage zu scha�en.

Fazit: keine allzu großen Ände-
rungen gegenüber Windows 10
Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich aus 
Datenschutzsicht sagen, dass sich bei 
Windows  11 hauptsächlich die gra�sche 
Ober�äche geändert hat. Da es weiterhin 
halbjährliche Feature-Updates zu geben 
scheint, bleibt es aufgrund der Rechen-
schaftsp�icht weiter im Verantwortungs-
bereich der Unternehmen und Behörden, 
den konkreten Einsatz von Windows  11 
genau im Auge zu behalten. 

Insbesondere die erweiterten Nachweis-
p�ichten bleiben wohl unter Windows 11 
erhalten. Sind die Telemetrie-/Diagnose-
daten-Flüsse an Microsoft wirksam unter-
bunden über „Diagnosedaten aus“ sowie 
ggf. über den geprüften Einsatz des „Base-
line-Pakets“? 

Darüber hinaus dürfte der neue 
Online-Zwang beim Einsatz von 
Windows-11-Pro-Versionen – Windows 
Home ist im Unternehmenseinsatz tabu 
– zu größeren Problemen führen, eine 
Rechtsgrundlage zu �nden.

Andreas Sachs ist Vizepräsident des Baye-
rischen Landesamts für Datenschutz-
aufsicht (BayLDA). Darüber hinaus leitet er 
das Referat Technischer Datenschutz und 

IT-Sicherheit beim BayLDA.
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Dass es zu Unfällen und Gefahren-
situationen kommt oder dass Be-
schäftigte chronische oder akute 

gesundheitliche Probleme haben, ist kei-
ne Seltenheit. Neben einer angemesse-
nen medizinischen Reaktion, etwa durch 
Absetzen eines Notrufs oder Tätigwerden 
von Ersthelfern, ist es oft wichtig, einen 
Notfallkontakt zu benachrichtigen. 

Die Benachrichtigung dient nicht rein da-
zu, eine Kontaktperson über die Notlage 
zu informieren. Sie kann mit ihrem Wissen 
etwa über Vorerkrankungen, unbekannte 
Allergien oder regelmäßig einzunehmen-
de Medikamente möglicherweise sogar 
akute Notsituationen verhindern oder zu-
mindest abmildern.

Anwendbarkeit der DSGVO
Das Problem vieler Betriebe beginnt aller-
dings früher: Sie müssen die Kontaktdaten 
der Notfallkontaktperson erfassen und 
speichern. Damit liegt eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten vor. Sie unter-
liegt nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 4 Nr. 1, 2 Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. Insbesondere kommt 
hier nicht die sogenannte Haushaltsaus-
nahme aus Art. 2. Abs. 2 Buchst. c DSGVO 
zum Tragen. Denn die Daten sind zwar pri-
vater Natur. Doch das Unternehmen oder 
die Behörde verarbeitet die Daten im be-
ru�ichen Kontext. 

Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung
Für die Verarbeitung dieser personenbe-
zogenen Daten muss damit eine Rechts-
grundlage erö�net sein. 

Einwilligung

Grundsätzlich kommt zunächst die Ein-
willigung der betro�enen Notfallkontakt-
person nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO 
in Betracht, also ihre vorherige, freiwillige 
und informierte Zustimmung. Allerdings 
ist es mit einigem Aufwand verbunden, 
diese Einwilligung einzuholen: 

■ Um die Einwilligungserklärung an die 
Notfallkontaktperson zu versenden, 
ist zusätzlich ihre Anschrift oder ihre 

E-Mail-Adresse notwendig. Das führt 
zu einem Mehr an Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten. 

■ Der Betrieb muss die betro�ene Person 
dokumentiert gemäß den Informations-
p�ichten nach Art. 13 DSGVO belehren. 

■ Die Einwilligungserklärung muss nach-
weislich (Art. 7 Abs. 1 DSGVO) erfolgen, 
also im besten Fall von der Notfallkon-
taktperson unterschrieben beim Be-
trieb eingehen. 

■ Die übrigen für eine wirksame Einwilli-
gung geltenden Voraussetzungen (Art. 
7 Abs. 2 DSGVO) müssen erfüllt sein.

Neben dem Aufwand ist das „Risiko“ zu 
bedenken, dass die Kontaktperson ihre 
Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 
Allerdings dürfte ein solcher Widerruf 
kaum ohne Grund erfolgen. Notfallkon-
taktpersonen werden den Beschäftigten 
in der Regel nahestehen und ein Interesse 
an deren Gesundheit haben. Sollte sich 
dies etwa aufgrund einer Trennung bei 
Ehegatten oder Lebenspartnern ändern, 
läge es im allgemeinen Interesse, die Da-
ten nicht mehr zu verarbeiten.

Geeignet, aber aufwendig

Die Einwilligung stellt folglich eine valide 
Rechtsgrundlage dar. Doch angesichts 
des Aufwands, der damit verbunden ist, 
ist es praxisnäher, die Daten ohne for-
melles Einholen einer Einwilligung zu 
erfassen. Dafür müsste sich die Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten von 
Notfallkontaktpersonen auf eine andere 
Rechtsgrundlage stützen lassen.

Interessenabwägung

Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO könnte 
ebenfalls als Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung der Notfallkontaktdaten infrage 
kommen. Danach ist eine Abwägung der 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Notfallkontaktdaten im Betrieb
Auch bei größter Vorsicht können Notfälle auf dem Arbeitsweg oder im 
Betrieb passieren. Da ist es wichtig, die Daten von Notfallkontakten zur 
Hand zu haben. Wie lässt sich das datenschutzkonform organisieren?

Gut, wenn in solchen Situationen klar ist, 
welche Kontaktpersonen zu benachrich-
tigen sind
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Interessen des Verantwortlichen (Betrieb) 
oder Dritter (Beschäftigte) mit den Inter-
essen der betro�enen (Notfallkontakt-)
Person erforderlich.

■ Die Interessen der betro�enen Person 
beschränken sich hier auf das „abstrak-
te“ Interesse, dass keine personenbe-
zogenen Daten verarbeitet werden. 
Jedoch sind die verarbeiteten Daten 
– im Regelfall Name und (Mobil-)Te-
lefonnummer – nicht von besonderer 
Intimität geprägt. 

■ Dem gegenüber steht das Interesse der 
Beschäftigten als „Dritte“, dass der Be-
trieb z.B. Angehörige über Zwischen-
fälle informiert und sie ihnen in akuten 
Notsituationen helfen können. 

■ Aus der Fürsorgep�icht des Betriebs ist 
auch dessen Interesse betro�en. 

Angesichts der nur minimal betro�enen In-
teressen der Notfallkontaktperson kommt 
diese Rechtsgrundlage damit in Betracht. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass 
auch hier das Risiko eines Widerspruchs 
(Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DSGVO) besteht. 

Schutz lebenswichtiger Interessen

Zuletzt sei Art. 6 Abs. 1 Buchst. d DSGVO 
betrachtet. Die Rechtsgrundlage verlangt 
für die Rechtmäßigkeit der Datenver-
arbeitung den Schutz lebenswichtiger 
Interessen der betro�enen Person oder 
Dritter. Diese Rechtsgrundlage soll nach 
Erwägungsgrund 46 der DSGVO nur an-
gewandt werden, „wenn die Verarbei-
tung o�ensichtlich nicht auf eine andere 
Rechtsgrundlage gestützt werden kann“. 

Da die Einwilligung und die Interessen-
abwägung als o�ensichtlich alternative 
Rechtsgrundlagen in Betracht kommen, 
scheidet der Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen als Rechtsgrundlage aus.

Aufbewahrung und Löschung 
der Notfallkontaktdaten 
Abschließend stellt sich die Frage, wo 
und wie Unternehmen und Behörden die 
Notfallkontaktdaten aufbewahren und 
löschen. Zum einen besteht die Mög-
lichkeit, dass die Personalabteilung die 
Daten in einer zentralen Datei speichert. 

Zum anderen könnte die jeweilige direk-
te Führungskraft die Notfallkontaktdaten 
dezentral aufbewahren. In beiden Fällen 
ist der Zugri� auf die Daten streng zu li-
mitieren (Need-to-know-Prinzip), und die 
Daten sind durch technische und organi-
satorische Maßnahmen zu schützen. 

Mit Blick auf Backups, die oft jahrelang 
vorhanden sind, emp�ehlt sich die zwei-
te Variante: die Aufbewahrung in Papier-
form bei der direkten Führungskraft. Sie 
wird zudem eine akute Notsituation ihrer 
Beschäftigten am schnellsten mitbekom-
men und kann den Notfallkontakt umge-
hend informieren. 

Ändert sich der Notfallkontakt oder schei-
det ein Beschäftigter aus, müssen Verant-
wortliche die Daten der (vormaligen) Not-
fallkontaktperson datenschutzkonform 
vernichten und die Daten der neuen da-
tenschutzkonform aufbewahren.

Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten von Notfallkontaktper-

sonen der Beschäftigten unterfällt der 
DSGVO. Hinsichtlich der Rechtsgrund-
lage kommen die Einwilligung oder die 
Interessenabwägung in Betracht. 
■ Bei der Einwilligung stellt der Betrieb 

der Notfallkontaktperson die Infor-
mationen nach Art. 13 DSGVO direkt 
zur Verfügung. 

■ Bei der Interessenabwägung über-
bringen die Beschäftigten der Not-
fallkontaktperson die Informationen 
nach Art. 14 DSGVO als „Boten“.

Die Notfallkontaktdaten sind im Betrieb 
datenschutzkonform aufzubewahren 
und nach Zweckerfüllung, also z.B. 
wenn ein Beschäftigter aus dem Betrieb 
ausscheidet, datenschutzkonform zu 
vernichten.

K U R Z  G E F A S S T

Dennis Wienemann (LL.M.) ist stellvertre-
tender Leiter des Stabsbereichs Compli-
ance bei der Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
– AöR und berät dort als Rechts-

assessor vornehmlich zum Datenschutzrecht. Er ist in 
den Bereichen Compliance und Datenschutz jeweils als 
Fachkraft zerti�ziert und führt Datenschutzaudits durch.

Eine Möglichkeit: Beschäftigte als Boten

Erhebt ein Betrieb die Notfallkontakt-
daten im Rahmen der Einwilligung 
bei der Notfallkontaktperson, hat er 
die Informationsp�ichten nach Art. 13 
DSGVO zu erfüllen. 
Sofern er die Notfallkontaktdaten 
nicht bei der Person, sondern im Rah-
men der Interessenabwägung direkt 
von den Beschäftigten erhebt, muss 
der Betrieb die Informationsp�ichten 
nach Art. 14 DSGVO einhalten. 
In der Praxis gibt es für Letzteres zwei 
Möglichkeiten: 
■ Zum einen lassen sich die Informa-

tionen aus Art. 14 DSGVO per E-Mail 
oder Brief übermitteln. Nachteil ist 
– wie bei der Einwilligung – die zu-
sätzliche Verarbeitung der Daten 

„Anschrift“ oder „E-Mail-Adresse“ 
der Notfallkontaktperson. 

■ Daher ist es empfehlenswert, dass 
die Beschäftigten die Informa-
tionen nach Art. 14 DSGVO ihrer 
jeweiligen Notfallkontaktperson 
überbringen. Das stellt zum einen 
sicher, dass die betre�ende Person 
von ihrer Funktion erfährt. Zum 
anderen ist es nicht erforderlich, 
personenbezogene Daten für den 
Versand zu verarbeiten. 

■ Zu Dokumentationszwecken ist es 
bei der zweiten Variante sinnvoll, 
sich von den Beschäftigten bestäti-
gen zu lassen, dass sie das Informa-
tionsschreiben an ihre Notfallkon-
taktperson übergeben.

Informationspflichten erfüllen
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Verantwortliche im Unternehmen 
haben dafür zu sorgen, dass die 
Vorgaben der Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO) sowie der nationa-
len Gesetzgebung zu Datenschutz und 
andere rechtsverbindliche Vorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten 
umgesetzt werden. 

Datenschutzbeauftragte
Datenschutzbeauftragte (DSB) sind daher 
gesetzlich ab 20 Daten verarbeitenden 
Personen vorgeschrieben. Entsprechend 
gibt es sie in den meisten Unternehmen, 
für die diese Bedingung zutri�t.

Da sie ein Grundrecht schützen, sind DSB 
mit besonderen Privilegien ausgestat-
tet. So sind sie in Sachen Datenschutz 
weisungsfrei. Der Arbeitgeber darf be-
triebliche DSB wegen ihrer Tätigkeit im 
Datenschutz nicht kündigen. Zudem darf 
er einen DSB bei Beförderungen und an-
deren Anlässen gegenüber Nicht-Daten-
schutzbeauftragten nicht benachteiligen.

Die steigenden Geldbußen in den letz-
ten Monaten zeigen, dass die DSGVO 
kein zahnloser Tiger ist. Vor allem kleine-
re Geldbußen mit den entsprechenden 
Imageschäden nehmen zu. Insofern be-
steht die Aufgabe von DSB auch darin, Da-
tenschutzverstöße zu verhindern, die zu 
einer massiven Geldbuße führen können.

Compliance O�cer
Die Führungsgremien von Unternehmen 
haben dafür zu sorgen, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter verbindliche 
gesetzliche Vorgaben und verbindliche 
interne Unternehmensrichtlinien tatsäch-
lich umsetzen, also compliant handeln. 
Das können sie mit einer juristischen Ab-
teilung tun, sie können aber auch eine 
verantwortliche Person mit diesen Auf-
gaben betrauen. Üblicherweise wird die-
se Person als Compliance Manager oder 
Compliance O�cer bezeichnet.

Die zu beachtenden Gesetze werden im-
mer zahlreicher und umfangreicher. Vor 

allem die internationale Rechtssituation 
gestaltet sich immer komplizierter. Daher 
ist die Aufgabe eines Compliance O�cer 
eine sehr anspruchsvolle. 

Die zu beachtenden Vorschriften 
betre�en alle Unternehmensbe-
standteile, grundsätzlich auch 
Datenschutz und Informationssi-
cherheit. Da es jedoch für den Daten-
schutz eigene Beauftragte gibt und die 
Informationssicherheit mittlerweile v.a. 
durch Zerti�zierungen weitgehend gere-
gelt ist, besteht in der Praxis häu�g Kon-
sens, dass sich Compliance O�cer zwar 
um sehr viele Rechtsgebiete kümmern, 
weniger aber um Datenschutz und Infor-
mationssicherheit.

Die Geldbußen, die bei einem Verstoß 
gegen internationale Gesetze anstehen, 
können gegenüber denen für Daten-
schutzverstöße deutlich höher sein. In der 
Praxis führt das oft dazu, dass versierte 
Compliance O�cer mehr verdienen als 
Datenschutzbeauftragte, quasi als Aus-
gleich für die Privilegierung. Denn Com-
pliance O�cer genießen keinen besonde-
ren gesetzlichen Kündigungsschutz.

Wer macht was?
Datenschutzbeauftragte kümmern sich 
um alles, was rechtlich im Zusammen-
hang mit dem Schutz personenbezoge-
ner Daten verp�ichtend geregelt ist. Das 
beginnt bei der DSGVO, geht weiter über 
nationale Gesetze mit Vorschriften zum 
Datenschutz, für die es in der DSGVO ei-
ne Spezi�zierungsklausel gibt, setzt sich 
fort im nationalen Vertiefungsgesetz, in 
Deutschland dem Bundesdatenschutzge-
setz, dann über die Landesdatenschutz-
gesetze hin zu anderen verbindlichen 

Unterschiede & Gemeinsamkeiten

Datenschutzbeauftragte 
und Compliance O�cer
In einigen Unternehmen gibt es sowohl einen Datenschutzbeauftragten 
als auch einen Compliance O�cer. Wer macht was, wie lassen sich die 
Aufgaben abgrenzen, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander?

Tun sich DSB und Compliance O�cer 
zusammen, kann dies zu erheblichen 
Synergiee�ekten führen
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rechtlichen Vorgaben wie Satzungen oder 
Betriebsvereinbarungen. 

Sie kümmern sich auch präventiv darum, 
dass es im Rahmen von Informations-
sicherheit und IT nicht zu Schutzverlet-
zungen im Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten kommt, da diese 
meldep�ichtig sind. Häu�g sind solche 
Schutzverletzungen Auslöser für weitere 
Überprüfungen durch die Aufsichtsbe-
hörde, die in Geldbußen enden können.

Compliance O�cer kümmern sich in ers-
ter Linie um Rechtsgebiete wie 

■ Verhinderung von Kinderarbeit bei Zu-
lieferern aus Drittländern,

■ Verhinderung von Vorteilsnahme bei 
Einkauf oder Vertrieb, 

■ Sicherstellung der Gleichstellung im 
Unternehmen

■ bis hin zur Unterstützung bei der Ent-
scheidung, welcher Kantinenanbieter 
unter Abgabe welchen Angebots den 
Zuschlag erhält.

Es sind nicht nur Gesetze, die sie zu be-
achten haben, sondern auch Standards. 
Dazu gehören spezi�sche nationale und 
ausländische Gesetze und Vorgaben. Da-
zu gehören zudem Garantenstellungen, 
die vertraglicher oder anderer Art sein 
können. Auch ethische Vorgaben sind zu 
beachten. Gerade dann, wenn ein Unter-

nehmen in Ländern tätig ist, in denen an-
dere religiöse Vorstellungen herrschen.

Für beide zentral: Prozess- und 
Risikomanagement

DSB müssen im Prozessmanagement ver-
siert sein. Das zeigt u.a. die Forderung, 
Verarbeitungstätigkeiten als Prozesse zu 
beschreiben. Außerdem beugen gut ge-
staltete Prozesse Datenschutzverstößen 
vor. Datenschutz ist zudem angewandtes 
Risikomanagement. Hierbei geht es v.a. 
um die Rechte und Freiheiten betro�ener 
Personen, erst in zweiter Linie ums Geld.

Compliance O�cer müssen im Prozess-
management genauso versiert sein und 
betreiben ebenfalls angewandtes Risi-
komanagement. Allerdings geht es 
in erster Linie um �nanzielle Folgen 
für das Unternehmen. Eine weitere 
Gemeinsamkeit: Beide sind wichtige 
Schnittstellen zu Gremien wie Betriebs-
rat, Recht und Qualitätsmanagement. In-
sofern sind bis auf die Rechtsgebiete die 
Aufgabenstellungen sehr ähnlich.

In welchem Verhältnis stehen sie 
zueinander?
Die Erfahrung lehrt, dass im Verhältnis 
von DSB und Compliance O�cer oft Luft 
nach oben ist. Nicht selten stehen sich 
die Beteiligten misstrauisch gegenüber. 
Ich selbst habe die Ausbildung zum Com-
pliance O�cer auch deswegen gemacht, 

weil mir Kollegen immer wieder vorhiel-
ten, ich hätte doch von Recht und Gesetz 
keine Ahnung, ich würde ja „nur Daten-
schutz“ machen. Tatsächlich hat sich in der 
Ausbildung herausgestellt, dass Daten-
schutz und Informationssicherheit etwa 
zwei Drittel der Zeit in Anspruch nehmen, 
die erforderlich ist, um Compliance-An-
forderungen umzusetzen. Das kann bei 
international agierenden Unternehmen 
anders sein. Aber für den Durchschnitt der 
Unternehmen dürfte das zutre�en.

Synergiee�ekte nutzen

Daraus folgt, dass sich DSB und Compli-
ance O�cer sehr gut ergänzen können, 
wenn sie vertrauensvoll zusammenarbei-

ten. Sie sind keine Konkurrenten! 
Auch wenn es dem Compliance 
O�cer sauer aufstoßen mag, 
dass DSB unkündbar sind: Die 

Aufgabenfelder sind so gelagert, 
dass man sich zwar gegenseitig das 

Leben schwer machen, aber durch eine 
clevere Zusammenarbeit auch erleichtern 
kann. DSB benötigen immer wieder einen 
Blick in andere Rechtsgebiete. Complian-
ce O�cer tun gut daran, die Folgen für 
Datenschutz und Informationssicherheit 
zu prüfen, bevor sie Empfehlungen aus-
sprechen und Schulungen durchführen. 

Eberhard Häcker kennt beide Seiten: Als 
externer DSB berät er Unternehmen zum 
Datenschutz, und als Compliance O�cer 
kennt er auch „die andere Seite“.
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I N  D E R  N ÄC H S T E N  AU S G A B E

Informationspflichten
Datenschutzhinweise transparent und 
nutzerfreundlich einbinden – so geht's 
bei Apps, auf Webseiten, für Kunden etc.

Datenschutzfolgen bewerten
Sicherheitslösungen werden immer intel-
ligenter. Umso wichtiger ist es, die Daten-
schutzfolgen einzuschätzen.

Metaverse & Datenschutz
Das Metaversum verspricht das nächste 
große Thema zu werden. Oder ist es nur 
ein Hype von vielen? 

Datenschutz-Begehungen

Ersthelfer bereithalten – der Datenschutz kommt!
Datenschutz-Begehungen fanden bei vielen Verantwortlichen v.a. wegen der Auswirkungen der Pandemie 
über längere Zeit nicht statt. Wenn sie nun wieder erfolgen, heißt das aber nicht, dass sie ihren „Schrecken“ 
verloren haben. Ein schlechtes Gewissen bei beschäftigten Personen wegen nicht umgesetzter Empfehlungen 
ist dann gar nicht so selten und kann zu kuriosen Situationen führen.

Glastüren in Büros. Sie sind wegen der of-
fenen Unternehmenskultur beliebt, lassen 
aber Einblicke von Unbefugten zu. 

„Tür zu!“
Sichtschutzfolie wäre in solchen Fällen 
besser. Sie kommt aber erfahrungsgemäß 
meist nicht sehr gut an. Doch zumindest 
erschwert eine Glastür, dass Unbefugte 
vertrauliche Telefonate mithören. Wenn 
die Tür denn zu ist. Und genau das „Tür zu“ 
hatte der Datenschutzbeauftragte bei sei-
ner letzten Begehung angeregt.

Ein unerwartetes Hindernis
Zu seinem Bedauern erfuhr der Daten-
schutzbeauftragte, dass er mit seiner 
darauf folgenden Begehung ungewollt 

einen Ersthelfer-Einsatz ausgelöst hatte. 
Eine Kollegin hatte ihre – sonst wohl stets 
o�ene – Glastür zugemacht, weil „der Da-
tenschutz umgeht“. Einer ihrer Kollegen 
wollte wie gewohnt in besagtes Büro stür-
men – und knallte in vollem Tempo gegen 
die unerwartet geschlossene Tür. 

Rascher Ersthelfereinsatz
Das Nasenbluten konnte der Ersthelfer 
rasch wieder stillen, die verbogene Bril-
le ließ sich richten. Keine Schadenfreude 
beim Datenschutzbeauftragten. Ehrlich. 
Aber so ganz unverdient war‘s ja nicht …

Logistisch lösen Datenschutzbesu-
che in Unternehmen und Behör-
den manchmal so einiges aus. Zum 

Beispiel meldet der Empfang möglichst 
rasch allen die Ankunft des externen Da-
tenschutzbeauftragten. So kann sich je-
der „angemessen“ vorbereiten und lieb 
gewordene Gewohnheiten zumindest vo-
rübergehend abstellen, falls sie nicht ganz 
datenschutzkonform sein sollten. 

Dass bei solchen Besuchen mitunter Kol-
lateralschäden auftreten können, zeigt 
folgendes reales Beispiel: Datenschutz-
beauftragte müssen bei Ortsbegehungen 
prüfen, inwieweit Schutzverletzungen 
möglich sind und wie sie sich möglichst 
im Vorfeld verhindern lassen. So etwa bei 

Eberhard Häcker ist seit vielen Jahren 
externer Datenschutzbeauftragter. Nach 
der langen Abstinenz ist er froh, wieder 
Begehungen vor Ort machen zu können.




